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Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit 

Betriebsausschuss Wirtschaftsbetriebe 
Landkreis Wolfenbüttel 

öffentlich 27.11.2019 Vorberatung 

Kreisausschuss nicht öffentlich 16.12.2019 Vorberatung 

Kreistag öffentlich 13.01.2020 Entscheidung 

 
 

Betreff 

Neufassung der Satzung über die Abfallbewirtschaftung für den Landkreis Wolfenbüttel 
(Abfallbewirtschaftungssatzung) 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Entwurf der Neufassung der Satzung über die Abfallbewirtschaftung für den Landkreis 
Wolfenbüttel (Abfallbewirtschaftungssatzung) wird als Satzung beschlossen.  

 
 

 

Kosten in Euro 

      

Wirtschaftsjahr/e 
      

 Erfolgsplan    Vermögensplan 

 

Mittel stehen 

 

 zur Verfügung  nicht zur  Verfügung  nur bereit i. H. v. Euro 
                          

Deckungsvorschlag 
      

 Mehreinnahmen bei  
            

 Minderausgaben bei    
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele: 

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen  unterstützt    behindert 

 Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung  unterstützt    behindert 

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt  unterstützt    behindert 

Oberziel 2 Bildung und Kultur  unterstützt    behindert 

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft  unterstützt    behindert 

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz  unterstützt    behindert 

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur  unterstützt    behindert 
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Begründung:  
 
In Anlehnung an die vom Niedersächsischen Landkreistag herausgegebene Mustersatzung 
wurde der vorliegende Satzungsentwurf erstellt. 
 5 
Die wesentlichen Änderungen sind: 

 

In § 1 – Grundsatz – wurde der Zweck des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, nämlich die 

Schonung der natürlichen Ressourcen und der Schutz von Mensch und Umwelt bei der 

Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen, eingefügt. Außerdem wurde die zu beachtende 10 

Abfallhierarchie mit den Maßnahmen Vermeidung / Vorbereitung zur Wiederverwendung / 

Recycling / Sonstige Verwertung / Beseitigung aufgenommen. 

 

In § 3 Abs. 8 wurden die Regelungen zur Bereitstellung der Abfallbehälter zur Abfuhr aufgrund 

der Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis ergänzt. 15 

 

In § 3 Abs. 9 sind die Regelungen für die Befahrbarkeit von Straßen und Plätzen durch die 

Müllsammelfahrzeuge aktualisiert worden. Hintergrund ist die Fragestellung, wann eine Straße 

nicht von Müllsammelfahrzeugen befahren werden kann und die Bürger ihre Abfallbehälter an 

die nächst erreichbare Stelle zu bringen haben. Die Neuregelung sieht für diese Fälle vor, 20 

dass keine Verpflichtung besteht, die betreffenden Bereiche rückwärts zu befahren. 

 

In Anbetracht der Tatsache, dass der Deponiebetrieb in Bornum Mitte 2020 eingestellt wird, 

war auch der Katalog über die von der Entsorgung ausgeschlossenen Abfälle (§ 2 Abs. 3 

Buchstabe a, Anlage 1) anzupassen. Die gewerblichen Abfallanlieferer werden vom 25 

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (ALW) rechtzeitig über die Änderungen 

informiert. 

 

Nach erfolgter Beschlussfassung durch den Kreistag wird die Satzung dem Nds. 

Umweltministerium zur Zustimmung vorgelegt. 30 

 

Ich bitte um antragsgemäße Entscheidung. 

 

Im Auftrag 

 35 

 

 

Schillmann 

 
 40 

 
Anlagen:  
 
Abfallbewirtschaftungssatzung 

 45 
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